
 
 
 
 
 

 
 

 
Bezeichnung: 
 
Aufhebung der Landschaftsschutzgebiete (LSG) „Ostetal„, „Wümmeniederung von der 
Amtsbrücke Rotenburg aufwärts bis an die Wümmebrücke vor dem Dorfe Wümme“, 
Wümmeniederung unterhalb der Stadt Rotenburg (Wümme)„, „Hastedter Schnuckenheide“, 
„Vareler Wacholdergebiet„ und „Untere Rodau- und Wiedauniederung“ 
 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der Ausweisung des Naturschutzgebiets (NSG) „Ostetal mit Nebenbächen“ ist die 
Verordnung über das Landschaftsschutzgebiet (LSG) "Ostetal" vom 27.04.1962 (Amtsblatt für 
den Regierungsbezirk Stade Nr. 14/15, 1962) im Geltungsbereich des NSG außer Kraft 
getreten. 
 
Im Zuge der Ausweisung des Naturschutzgebiets (NSG) „Wümmeniederung mit Rodau, Wiedau 
und Trochelbach“ wurden die LSG „Wümmeniederung von der Amtsbrücke Rotenburg aufwärts 
bis an die Wümmebrücke vor dem Dorfe Wümme“ vom 29.06.1940 (Amtsblatt der Regierung zu 
Stade, Stück 28 vom 13.07.1940 und Rotenburger Anzeiger vom 03.07.1940), 
„Wümmeniederung unterhalb der Stadt Rotenburg (Wümme)“ vom 06.04.1937 (Rotenburger 
Anzeiger Nr. 13 153 vom 31.10.1938), „Hastedter Schnuckenheide“ vom 29.06.1940 (Amtsblatt 
der Regierung zu Stade, Stück 28 vom 13.07.1940 und Rotenburger Anzeiger vom 
03.07.1940), „Vareler Wacholdergebiet“ vom 17.12.1940 (Amtsblatt der Regierung zu Stade, 
Stück 52 vom 28.12.1940) und „Untere Rodau- und Wiedauniederung“ vom 23.07.1951 
(Amtsblatt der Regierung in Stade, Nr. 27 vom 29.09.1951) im Geltungsbereich des NSG 
aufgehoben.  
 
Weiterhin schutzwürdige bzw. schutzbedürftige Teilflächen der LSG wurden bzw. werden neu 
als LSG bzw. NSG ausgewiesen. Dies betrifft das LSG „An der Mehde“ nahe der Stadt Zeven, 
das LSG „Roter Moor und Altes Moor“ bei Stemmerfeld, das LSG „Granstedter Wald“ bei 
Granstedt sowie das NSG „Elmer Berg und Ostewiesen“ nördlich von Bremervörde.  
 
Die in beiden Verordnungsverfahren eingegangenen Anregungen und Bedenken sind 
ausgewertet worden und als Kurzfassung den Sitzungsunterlagen beigefügt.  

 

Besch l ussvor lage  
Naturschutzamt  

Tagesordnungspunkt: ____ 
 

 

Drucksachen-Nr.:  2021-26/0635 

Status:         öffentlich 

Datum:     16.02.2024 

 
Termin  Beratungsfolge: 

Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthalt. 

27.02.2024 Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Planung 

29.02.2024 Kreisausschuss 

07.03.2024 Kreistag 
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Beschlussvorschlag: 
 

1. Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie die Verordnung des 
Landkreises Rotenburg (Wümme) zur Aufhebung der Verordnung über das 
Landschaftsschutzgebiet „Ostetal“ (LSG-ROW 121) werden beschlossen. 

 
2. Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen sowie die Verordnung des 

Landkreises Rotenburg (Wümme) zur Aufhebung der Verordnungen  über die 
Landschaftsschutzgebiete „Wümmeniederung unterhalb der Stadt Rotenburg (Wümme)“ 
(LSG-ROW 001), „Wümmeniederung von der Amtsbrücke Rotenburg aufwärts bis an die 
Wümmebrücke vor dem Dorfe Wümme“ (LSG-ROW 014), „Hastedter Schnuckenheide“ 
(LSG-ROW 006), „Vareler Wacholdergebiet“ (LSG-ROW 017) und „Untere Rodau- und 
Wiedauniederung“ (LSG-ROW 020) werden beschlossen. 
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